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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. BeurkG: Ankündigung des Vollzugs einer Urkunde  

Beschluss vom 05.06.2025, Az: V ZB 37/24  

2. KWKG: Auslegung des Zulassungsbescheids 
Urteil vom 15.07.2025, Az: XIII ZR 2/23  

 

Urteile und Beschlüsse:

1. BeurkG: Ankündigung des Vollzugs einer Urkunde  
Beschluss vom 05.06.2025, Az: V ZB 37/24 
a) Den beabsichtigten Vollzug einer Urkunde i.S.d. § 53 BeurkG muss der Notar re-
gelmäßig in einem Vorbescheid ankündigen, wenn einer der Urkundsbeteiligten dem 
Vollzug widerspricht. Nach Zustellung des Vorbescheids hat der Notar zunächst zwei 
Wochen abzuwarten, ob der dem Vollzug widersprechende Urkundsbeteiligte um vor-
läufigen Rechtsschutz gegen die Vollziehung nachsucht. 
 
b) Als Maßnahme des vorläufigen Rechtsschutzes kommt in erster Linie ein Antrag 
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bei dem Prozessgericht mit dem Ziel in Be-
tracht, dem anderen Urkundsbeteiligten aufzugeben, den Notar anzuweisen, die Ur-
kunde (vorläufig) nicht zu vollziehen. Auch kann im Rahmen einer Notarbeschwerde 
beantragt werden, im Wege einer einstweiligen Anordnung die Vollziehung auszuset-
zen. 
 
c) Lehnen die Gerichte den von dem widersprechenden Urkundsbeteiligten beantrag-
ten vorläufigen Rechtsschutz ab, ist der Notar berechtigt, die Urkunde zu vollziehen. 
Es ist nicht ermessensfehlerhaft, wenn er nicht abwartet, bis über mögliche Rechtsmit-
tel gegen die Ablehnung des vorläufigen Rechtsschutzes entschieden worden ist. 
 
(Fortführung von Senat, Beschluss vom 19. September 2019 - V ZB 119/18, NJW 
2020, 610 [BGH 20.09.2019 - V ZR 218/18] Rn. 45). 
 

  

2. KWKG: Auslegung des Zulassungsbescheids 
Urteil vom 15.07.2025, Az: XIII ZR 2/23 
Zur Auslegung eines Zulassungsbescheids für eine hocheffiziente bestehende Kraft-
Wärme-Kopplungs-Anlage (hier: keine Festlegung der Zuschlagshöhe gemäß § 13 
Abs. 3 KWKG 2016 im Zulassungsbescheid). 
  

 

 


